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In eigener sache

Rundbrief

An alle Mitglieder, 
an alle Kreis- und Landesverbände
Liebe Mitstreiterinnen!
Heute möchte ich mich in einer sehr ern
sten Angelegenheit an Euch wenden. Es 
geht um DIE STÜTZE. Sie braucht Eure 
und unsere Hilfe.
DIE STÜTZE soll eine Zeitung für jedes 
ABiD-Mitglied sein. Ganz gleich, wie 
klein oder entlegen sein Wohnort auch 
sein mag. DIE STÜTZE möchte
- unterhaltend sein und Spaß bringen,
- helfend wirken und beratend eingreifen,
- Schmelztigel für Ideen und Diskus
sionsforum sein.
Das war und ist das Anliegen der Mitarbei
terinnen der Redaktion und all der vielen 
ehrenamtlichen Helfer.
Das alles ist in großer Gefahr! Der 1.1.93 
kann der letzte Tag für DIE STÜTZE sein. 
Noch ist es Zeit.
DIE STÜTZE ist zu teuer. Wir müssen 
weiter Geld einsparen und mehr Geld ein
nehmen. Dazu brauchen wir die Hilfe al
ler, die an der Zeitung interessiert sind.
Als einen wichtigen Aspekt der Kosten
senkung müssen wir im nächsten Jahr 
verlegerische Arbeiten übernehmen, so 
zum Beispiel die Erstellung und Pflege 
einer Adressendatei. Um diese Aufgabe 
bewältigen zu können, brauchen wir Eure 
aktive Mitarbeit. Schickt bitte Eure Adres
sen an Euren Kreis- bzw. Landesvorstand 
oder direkt an die Hauptgeschäftsstelle 
des ABiD, Am Köllnischen Park 6-7, 
0-1020 Berlin.

Sprecht alle ABiD-Milglieder und deren/ 
Eure Freunde an, damit wir alle Adressen 

zusammen bekommen. Damit sparen wir 
sofort und für die Zukunft Geld.
Das reicht aber nicht!
Wir können nur weitermachen, wenn wir 
genügend neue Abonnenten, die nicht 
ABiD-Mitgleider sind, für die STÜTZE 
gewinnen. DIE STÜTZE ist umso finanz
kräftiger, je mehr Leute sie lesen. Wir 
brauchen alle Vorschläge und Ideen, die 
helfen, unsere Zeitung wirtschaftlicher zu 
produzieren. Gelingt uns das nicht, wird 
sie ihr Erscheinen einstellen müssen. Ich 
bitte Euch: Diskutiert in Euren Gruppen 
zu dieser Frage! Schickt uns Eure Überle
gungen, vermittelt uns Anzeigen und 
Sponsoren.
Ich bin überzeugt: DIE STÜTZE wird es 
schaffen. Aber sie wird nur überleben kön
nen, wenn sich alle Mitglieder des ABiD 
für sie einsetzen.

In der Hoffnung auf viele Briefe und Ideen

Euer Detlef Eckert
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Konkret /HpjT)

Dr. I. Seifert (li.), Dr. D. Eckert (Mitte), Eita Yashiro (re.).

Erfahrungsaustausch vereinbart
Während einer Europareise, die ihn vor
nehmlich nach Paris und Wien führte, 
machte derjapanische Oberhausabgeord
nete Eita Yashiro der regierenden LDP 
am 30.9.1992 einen Abstecher nach Ber
lin, um den Besuch des PDS-Bundestags- 
abgeordneten Dr. Ilja Seifert zu erwi
dern und sich mit dem ABiD-Vorsitzen- 
den Dr. Detlef Eckert zu treffen.
Ausgetauscht wurden Erfahrungen über 
die Arbeit als rollstuhlfahrende Parlamen
tarier. Im Verlauf des Gesprächs äußerte 
Eita Yashiro den Wunsch, Dr. Ilja Seiferts 
Idee zu unterstützen, möglichst noch im 
kommenden Jahr ein Treffen aller mit 
einem (oder mehreren) deutlich sichtba
ren Handicap lebenden Parlamentariern 
einzuberufen. Es soll sowohl über die Be

deutung von Abgeordneten mit Behinde
rungen für das öffentliche Bewußtsein und 
die emanzipatorische Behinderten
bewegung im jeweiligen Land als auch 
über die konkreten Arbeitsmöglichkeiten 
unter erschwerten Bedingungen gespro
chen werden. Am Ende des Treffens sollte 
eine gemeinsame Erklärungder Parlamen
tarier mit Behinderungen - bis jetzt sind 
zehn in neun Ländern bekannt - stehen.
Auch auf Verbandsebene soll versucht 
werden, zukünftig zu einem Erfahrungs
austausch zu kommen, der über den jewei
lig erreichten Stand in Japan und Deutsch
land informiert. Das vereinbarten Dr. Det
lef Eckert und Eita Yashiro, der gleichzei
tig Vorsitzender der Asien-Sektion von 
Selbstbestimmt Leben International ist.
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Beate Thrams,
MdL und Mitglied des ABiD

Die Brandenburger Landesverfassung - 
Verfassungsfortschritt in Deutschland auch
für Menschen mit Behinderungen?

Beate Thrams

Verfassungen bestimmen die Normen in 
der Regulierung der politischen und sozia
len Verhältnisse der Bürger eines Landes. 
Sie begründen ein verbindliches Rechts
system, auf das sich der Bürger des Landes 
auch juristisch berufen kann, wenn er eine 
Beschneidung in seinen Grundrechten er
fährt. Im Bundesland Brandenburg kön
nen das jetzt auch Menschen mit Behin
derungen.
In der Brandenburger Landesverfassung 
werden die Menschen mit Behinderungen 
in die Gleichheitsbehandlung mit einbe
zogen, was im Grundgesetz für die Bun
desrepublik Deutschland nicht gegeben 
ist. Darüber hinaus nimmt sich das Bun
desland mit dem Artikel 12 (4) in die 
Pflicht, für Gleichwertigkeit der Lebens

bedingungen von Menschen mit und ohne 
Behinderungen zu sorgen.
Ein Beispiel für die Aufgeschlossenheit 
gegenüber den Belangen von Menschen 
mit Behinderungen und ihrer Angehöri
gen ist die Diskussion und Veränderung 
des im Entwurf enthaltenen Artikels 26 (1) 
zum Familienrecht.
Vom Verfassungsausschuß wurde akzep
tiert, daß die besondere Fürsorge neben 
Müttern, Alleinerziehenden und kinder
reichen Familien auch Familien mit be
hinderten Angehörigen betreffen muß.
Auch im Bildungsrecht wird die besonde
re Förderung von Menschen mit Behinde
rungen ausgewiesen - Artikel 29 (3). Al
lerdings erschließen sich aus der vorlie
genden Fassung keine Anhaltspunkte für 
handlungsleitende Prinzipien der beson
deren Bildungsförderung:
„Jeder hat das Recht auf gleichen Zu-
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gang zu den öffentlichen Bildungsein
richtungen, unabhängig von seiner wirt
schaftlichen und sozialen Lage und sei
ner politischen Überzeugung. Begabte, 
sozial Benachteiligte und Menschen mit 
Behinderungen sind besonders zu för
dern.“
Angesichts der brisanten Integrations
diskussion wäre es wichtig gewesen, die 
Förderung nicht als eine ausschließlich 
institutionelle Besonderung in Betracht 
ziehen zu können.
Ein sichtbarer Beleg für die Grundhaltung 
im Bundesland Brandenburg, Bewährtes 
aus der 40jährigen Vergangenheit für die 
Zukunft festzuschreiben, ist der Artikel 
36, in dem der Sport als ein förderungs
würdiger Teil des Lebens ausgewiesen 
wird, der auch den Bedürfnissen von Men
schen mit Behinderungen zu entsprechen

hat.
Artikel 46 (1) verdeutlicht auch den Men
schen mit Behinderungen, daß die Landes
regierung und ihre Sozialadministration 
nur begrenzte Möglichkeiten sehen, das 
Recht auf soziale Sicherung umfassend zu 
gewährleisten. Das heißt dann folgender
maßen:

„Das Land ist verpflichtet, im Rahmen 
seiner Kräfte für die Verwirklichung des 
Rechts auf soziale Sicherung bei Krank
heit, Unfall, Invalidität, Behinderung, 
Pflegebedürftigkeit und im Alter zu sor
gen. Soziale Sicherung soll eine men
schenwürdige und eigenverantwortliche 
Lebensgestaltung ermöglichen. “
Unter einem marktwirtschaftlichen Diktat 
wäre es auch von politisch Verantwortli
chen vermessen, sich vorbehaltlos zum 
sozialen Engagement zu äußern. Aus die
sem Grunde sollten auch öffentlich ver
kündete Sozialengagements von Regie
rungsverantwortlichen weniger ernst ge
nommen werden.
Auch bei der verfassungsrechtlichen Fest
schreibung des Rechts auf Arbeit im Arti
kel 49 (1) wird die Verpflichtung an das 
Kräftepotential geknüpft. Die gegenwär
tige Ohnmacht der Landesregierung mit 
seinem „Hildebrand-Ministerium" zur 
Eindämmung der Arbeitslosigkeit ist ein 
Beleg für eine einkalkulierte Bedeutungs
losigkeit.
Im Artikel 49 (5) wird der besondere 
Kündigungsschutz auch für Menschen mit 
Behinderungen festgelegt.
Sicher wurde auch hier eine geläufige 
Forderung im Problemfeld der berufli
chen Integration von Menschen mit Be
hinderungen aufgegriffen. Die bisherige 
Praxis hat jedoch gezeigt, daß eine solche 
Festlegung letztendlich der Integration in 
Arbeit und Beruf entgegenwirkt.
Arbeitgeber sind aus u.a. diesem Grunde 
auch häufig zu Einstellungen von Men
schen mit Behinderungen nicht bereit. Zum 
anderen wurden vielfach Möglichkeiten 
erschlosseh, um Menschen mit Behinde
rungen „legal“ aus einem Arbeitsrechts
verhältnis hinauszudrängen.
In der Verfassungsdiskussion hatten noch
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weitere Forderungen eine Rolle gespielt, 
die leider keinen Niederschlag in dem 
überarbeiteten Entwurf infolge fehlender 
Mehrheiten fanden.
So war verlangt worden, im Artikel 74 
(Landesbeauftragte) neben dem Landes
beauftragten für Datenschutz noch weite
re einsetzen zu können (u. a. Behinderten
beauftragte).
Eine weitere Forderung betraf den 
Kündigungsschutz - Artikel 49 -, der für 
Angehörige erweitert werden sollte, die 
Schwerbehinderte zur Pflege im Haushalt 
betreuen.
Nach der Erarbeitung und Inkraftsetzung 
der Landesverfassung stehen der Landtag, 
die Landesregierung und die Parteien vor 
der Aufgabe, die jeweils bereichspezifi
schen Gesetze zu formulieren. Alle Ver
bände, Organisationen und Selbsthilfe
gruppen für und von Menschen mit Behin
derungen sind aufgefordert, sich hier in 
ihrem eigenen Interesse einzubringen und 
ihre Forderungen zu artikulieren. Wir 
müssen die Abgeordneten zwingen, die 
Verfassung praktisch umzusetzen.
Der Artikel 21 (1) der Landesverfassung 
berechtigt dazu und sollte demzufolge auch 
als eine Herausforderung betrachtet wer
den in der Selbstbestimmung, Gleich
stellung und Antidiskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen.
In Auswertung der stattgefundenen Dis
kussion im Parlament war ein Wissens
defizit bei vielen Abgeordneten zu spüren, 
und es muß eine der Aufgaben des ABiD 
sein, diese Defizite abzubauen.
Dann wird auch direkte Einflußnahme 
möglich sein. Wenn es gewünscht wird, 
gibt es die Möglichkeit, Redebeiträge zu 
diesen speziellen Artikeln von allen Frak
tionen zu erhalten.

Mehr Chancengleichheit 
für behinderte Studierende- - -'__ ■ ~» .. :--- —I

„Die rechtlichen Grundlagen für eine 
Antidiskriminierung müssen nachhaltig 
verbessert werden, um insbesondere 
Chancengleichheit behinderter Menschen 
zu gewährleisten.“ Das forderte Prof. Dr. 
Albert von Mutius, Präsident des Deut
schen Studentenwerkes (DWS) zum Auf
takt der Fachtagung „Studieren mit Behin
derungen“ im Oktober in Bonn.
Anläßlich des zehnjährigen Bestehens der 
Beratungsstelle für behinderte Studien
bewerber und Studenten des Deutschen 
Studentenwerkes trafen sich Experten aus 
Bundes- und Landesministerien, der Hoch
schulkonferenz und ihren Mitglieds
hochschulen, der politischen Parteien, ein
schließlich des Beauftragten der Bundesre
gierung für die Belange der Behinderten, 
der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
aus der Behindertenarbeit sowie Vertreter
innen behinderter Studierender. Sie alle 
erörterten umfassend die Probleme der be
hinderten und chronisch kranken Studie
renden an deutschen Hochschulen. Im
merhin ist das eine Personengruppe, die 
mehr als zehn Prozent der Studierenden 
ausmacht: etwa 200.000 Personen!
Unter Mitwirkung der betroffenen Studie
renden wurden vier Ergebnispunkte der 
Fachtagung fixiert, die die Themenkreise 
Neubauten, Sanierungs- und Moderni- 
sierungsmaßnahmen im Hochschul
bereich, Klärung der Verantwortlichkeiten 
im Bereich der Studienhilfen, Konzentra
tion und Koordinierung von Beratung und 
Hilfe zur Selbsthilfe sowie das Einbringen 
der Forderung nach verbesserten rechtli
chen Grundlagen für eine Antidis
kriminierung behinderter Menschen - be
sonders im Hochschulrecht, im BaföG und 
Sozialhilferecht.



Antidiskriminierung

Ottmar Miles-Paul

Skandalöses Urteil:
Richter befindet,,Behinderte am Urlaubsort 
rechtfertigen Preisminderung“
Nachdem das berüchtigte Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt von 
1980 schon fast in Vergessenheit geraten und in das Kuriositätenkabinett 
juristischer Fehlentscheidungen verbannt war, durch das Urlaubern eine 
Preisminderung eingeräumt wurde, weil eine Gruppe von Behinderten 
den Urlaubsgenuß beeinträchtigt hätte, sorgt ein neues Reiseurteil für 
Schlagzeilen in den Medien und für Wut und Entsetzen bei den 
Behindertenverbänden.

Was ist geschehen?

Ende September machte ein Urteil des 
Amtsgerichts Flensburg im Rundfunk, 
Fernsehen und in den Tageszeitungen ne
gative Schlagzeilen. Unter der Überschrift 
„‘Ekel’ brachte Preisnachlaß“ konnten die 
Leserinnen zum Beispiel in der Frankfur
ter Rundschau vom 29.09.92 auf Seite 1 
lesen, was ein Richter am Amtsgericht 
Flensburg entschieden hat. Nach dem Ur
teil des Richters reicht die Anwesenheit 
von behinderten Urlaubsgästen in einem 
Hotel-Speisesaal aus, damit anderen Ur
laubern der Reisepreis gemindert werden 
kann. Mit dieser Entscheidung wurde der 
Klage eines Ehepaares auf eine 10 %ige 
Preisminderung von 350 DM entsprochen, 
das im Herbst 1991 mit seinen zwei Kin
dern einen 3wöchigen Urlaub in der Tür
kei gebucht hatte (Az: 63 C 265, 92). 
Während einer Woche des Aufenthaltes 
wurde im Hotel-Spei sesaal auch ei ne Grup
pe von zehn Schwerbehinderten Rollstuhl
fahrern, die z. T. gefüttert werden mußten, 
verköstigt, wovon sich die Urlauber er
heblich in „ihrem Wohlbefinden beein
trächtigt“ sahen.

„Der unausweichliche Anblick der Behin
derten auf engem Raum bei jeder Mahlzeit 
verursachte Ekel und erinnerte ständig in 
einem ungewöhnlich eindringlichen Maße 
an die Möglichkeiten menschlichen Lei
des. Solche Erlebnisse gehören nicht zu 
einem typischerweise erwarteten Urlaubs
verlauf. Sie würden, soweit die Möglich
keit dazu bestünde, vom Durchschnitts
reisenden gemieden. Es kann dabei nicht 
auf den Maßstab ungewöhnlich selbstlo
ser und ethisch hochstehender Menschen 
abgestellt werden. Gerade die unbe
schwerte Einnahme von Mahlzeiten in ei
nem Hotel wird allgemein als ein die 
Urlaubsentspannung besonders fördern
des Erlebnis angesehen “, so der Original
ton der skandalösen Urteilsbegründung.

Diskriminierung Behinderter

Während eine Reihe von Behinderten
verbänden wie die Lebenshilfe, die 
Interessenvertretung „Selbstbestimmt Le
ben“ Deutschland - ISL e. V. - und das 
Forum behinderter Juristinnen für ein Anti- 
Diskriminierungs- und Gleichstellungs
gesetz sofort nach Bekanntwerden des 
Urteils öffentlich dagegen protestierten
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und von einem Akt der Diskriminierung 
Behinderter sprachen, sieht dies der 
Flensburger Richter Rüdiger in seiner 
Urteilsbegründung ganz anders. Dort heißt 
es in Bezug auf die Ansicht des Beklagten, 
daß durch die Klage die Menschenwürde 
der Behinderten verletzt werde: 
„Entgegender Ansicht der Beklagten wird 
die Menschenwürde der den Anlaß zur 
Minderung gebenden Behinderten durch 
die Zubilligung von Gewährleistungsan
sprüchen nicht verletzt. Es findet auch 
keine Ausgrenzung statt. Die Behinderten 
sind weder unmittelbar noch mittelbar 
von diesem Verfahren betroffen. Es geht 
nicht um ihre Rechte, sondern nur um die 
Frage, wer von den Parteien das Risiko 
dieser unter Umständen unvermeidlichen 
Beein-trächtigung des Reiseerfolges der 
Kläger zu tragen hat. Eine Abweisung der 
Klage würde die unangenehme Begeg
nung mit den Behinderten nicht ungesche
hen, sondern lediglich die Kläger allein 
durch sie belastet lassen. “
So beeindruckend die Naivität oder 
Kaltschnäuzigkeit des Flensburger Rich
ters Rüdiger auch anmutet, im Klartext 
bedeutet dieses Urteil doch, daß behinder
te Menschen an Urlaubs- und Erholungs
orten nichts zu suchen haben und es zu
künftig sicherlich noch schwerer haben 
werden, geeignete Unterkünfte zu finden. 
Nach Auffassung von Dr. Andreas Jürgens 
vom Forum behinderter Juristinnen für 
ein Anti-Diskriminierungs- und Gleich
stellungsgesetz würden behinderte Men
schen durch diese Entscheidung auf die 
gleiche Stufe mit defekten Wasserrohren, 
verschimmeltem Essen, Baulärm und 
verdreckten Stränden gestellt. Die Unfä
higkeit nichtbehinderter Reisender, indi
viduelles menschliches Verhalten zu ak
zeptieren, werde auch noch belohnt durch 
die teilweise Rückerstattung des Reise
preises. Behinderte würden hier nicht mehr 

als Personen mit einem Anspruch auf Ach
tung ihrer Menschenwürde angesehen, 
sondern erschienen nur noch als bloße 
Objekte des angeblichen „Ekels“ Ande
rer.
Am Erschreckendsten an diesem Urteil ist 
jedoch die Tatsache, daß die weitverbrei
tete Ignoranz, die unbearbeiteten Ängste 
und die Unsicherheiten gegenüber Behin
derten, mit denen wir ohnehin schon tag
täglich konfrontiert sind, richterlich als 
„normal“ und schützenswert und auf un
sere Kosten bestätigt und sogar noch ge
fördert werden. Im Prinzip wird uns Be
hinderten durch dieses Urteil signalisiert, 
daß wir diese Gesellschaft nicht länger 
durch unseren Anblick und unsere Lebens
form belästigen und wieder i n unsere schö
nen Anstalten am Rande der Stadt zurück
kehren sollen, damit das „Wohlbefinden“ 
unserer Mitmenschen nicht in Mitleiden
schaft gezogen wird. Thomas Gottschalk 
fragte in diesem Zusammenhang, ob es 
denn in Zukunft auch eine 50 %ige Preis
minderung für all diejenigen geben würde, 
die in ihrem Urlaub mit Schönhuber Zu
sammentreffen. Dieses Urteil ist nicht nur 
ein Schlag ins Gesicht aller behinderten 
Menschen, ihrer Freunde und ihrer Ange
hörigen und auf deren Bürgerrechte, son
dern krasser Ausdruck einer Einstellung, 
die erheblich dazu beiträgt, daß wir nach 
wie vor ausgesondert, bevormundet und 
diskriminiert werden.

Wer schützt eigentlich unser Wohl
befinden?

Im Sinne eines längst überfälligen Wech
sels des Denkens in der Behindertenpol itik 
muß angesichts dieses Urteils meines 
Erachtens endlich die Frage gestellt wer
den, wer eigentlich unser Wohlbefinden 
schützt. Erleben wir Behinderten nicht 
fast tagtäglich, wie unser Wohlbefinden
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durch Gaffer, taktlose Fragen über unsere 
Behinderung, Bevormundung und die viel
fältigen Diskriminierungen beeinträchtigt 
wird? Müßte man nicht viel eher die Frage 
stellen, wie die behinderten Urlaubsgäste 
in ihrem Wohlbefinden eingeschränkt 
wurden, angesichts der Unfähigkeit der 
deutschen Familie mit Menschen umge
hen zu können, die anders sind als sie? 
Gaffen, betretenes Wegschauen, die Be
schwerde beim Reiseuntemehmer und viel
leicht noch andere durch sie ausgelöste 
Komplikationen während der Reise müß
ten allemal Grund genug für eine Gegen
klage auf Preisminderung wegen „Belä
stigung“ seitens der behinderten Urlaubs
gäste sein. In einer Zeit, in der das Anders- 
Sein als der „Otto-Normal-Deutsche“ 
zusehens auf Ablehnung stößt und bereits 
lebensgefährlich geworden ist, können wir 
das Urteil von Flensburg nicht wider
spruchslos hinnehmen, sondern müssen 
unsere Bürgerrechte in den Vordergrund 
stellen und sichern.
All diejenigen, die während der Diskussi
on um ein Gleichstellungsgesetz für Be
hinderte oder die Verankerung der Gruppe 
der Menschen mit körperlichen, geistigen 
oder seelischen Beeinträchtigungen in 
Artikel 3, Abs. 3 des Grundgesetzes im
mer wieder betont haben, daß behinderte 
Menschen keines besonderen Diskrimi
nierungsschutzes bedürfen, wurden mit 
dem Urteil von Flensburg erneut Lügen 
gestraft und hoffentlich eines besseren 
belehrt. Das Urteil zeigt im Extrem, mit 
welchen Diskriminierungen viele Behin
derte tagtäglich konfrontiert werden. An
gesichts der Debatte um eine neue gesamt
deutsche Verfassung haben die Politi
kerinnen eine einmalige Chance, eindeu
tige Zeichen gegen die Diskriminierung 
Behinderter und ein klares Signal gegen 
das Urteil von Flensburg und für eine 
Gesellschaft für alle zu setzen.

Was kann getan werden?

Die richterlich verkündete Diskriminie
rung behinderter Menschen macht deut
lich, daß wir uns eine stillschweigende 
Akzeptanz nicht mehr länger leisten kön
nen. Während das Frankfurter Urteil von 
1980 einen Sturm der Entrüstung und eine 
der größten Demonstrationen der Behin
dertenbewegung mit über 5.000 Teilneh
merinnen ausgelöst hat, dürfen wir dieses 
neue Urteil nicht unbeantwortet lassen. 
Doch was können wir dagegen tun?
Wir können durch Leserbriefe, Presse
gespräche und -erklärungen an die Öffent
lichkeit gehen und versuchen, unsere Mei
nung über das Urteil darzulegen und es 
bloßstellen. Protestbriefe an das Flensbur
ger Amtsgericht können geschrieben und 
Protestaktionen organisiert werden. Vor 
allem müssen wir die Politikerinnen ver
stärkt auffordem, endlich gesetzliche Re
gelungen zu verabschieden, die uns unsere 
Gleichstellung zusichern und uns vor der
artigen Diskriminierungen schützen. Mi
schen wir uns ein!
Am Wichtigsten ist jedoch, daß wir eine 
Sammelaktion für die arme Familie star
ten, deren „Wohlbefinden beeinträchtigt“ 
wurde, damit wir ihnen einen one way 
Flug auf den Mond finanzieren können 
und sie nicht weiterhin an die „Möglich
keiten menschlichen Leidens“ erinnert 
werden. Sollte bei derSammlungein Über
schuß erwirtschaftet werden, können wil
den Richter gleich mitschicken oder ihm 
zumindest einen Selbsterfahrungskurs fi
nanzieren, um ihm zu ermöglichen, sich 
imgeschützten Raum mitanderen Daseins
formen auseinanderzusetzen und sich mit 
der relativ großen Wahrscheinlichkeit ver
traut zu machen, daß er nur vorübergehend 
„nichtbehindert“ ist, vielleicht selbst ein
mal das „Wohlbefinden Anderer beein
trächtigen“ könnte.
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Ulrich Hellmann

Deutscher Juristentag 1994
Der Deutsche Juristentag 1992 hat vom 
14. - 18.09.1992 in Hannover stattgefun
den. Es handelt sich dabei um relativ 
bedeutsame Tagungen, auf denen sich die 
„Creme“ der deutschen Juristenwelt aus 
Universitäten, Gerichten, Anwaltschaft 
und Regierungen trifft, um über wichtige 
juristische Fragestellungen zu diskutie
ren.
Am Rande der Tagung wurden Überle
gungen angestellt, mit welchem Thema 
sich die sozialrechtliche Abteilung des 
Juristentages 1994 befassenkönnte. Durch 
die Bundesvereinigung Lebenshilfe wur
de dabei das Thema Gleichstellungsgesetz 
ins Gespräch gebracht. Dem Vorschlag 
wurde von den Teilnehmern dieser inoffi
ziellen Gespräche zunächst mit einer ge
wissen Zurückhaltung begegnet, die je
doch aufgegeben wurde, nachdem 
Modifikationen der Themenstellung ins 
Gespräch gebracht wurden, die etwa lau
ten könnten:
Brauchen wir ein 
Anti-Diskriminierungsgesetz 
für behinderte Menschen?
oder
Brauchen wir gesetzgeberische Maß
nahmen, die sich gegen die Diskriminie
rung behinderter Menschen richten - 
z. B. eine Erweiterung des Art. 3 GG, 
Antidiskriminierungsgesetz und/ oder 
Artikelgesetz, das die Gesetzgebung im 
Hinblick auf die Diskriminierung be
hinderter Menschen durchleuchtet?
Nach unserem Eindruck bestehen durch
aus Chancen, ein solches Thema auf die 
Tagesordnung des nächsten Juristentages 
zu setzen. Die Bundesvereinigung Lebens

hilfe für geistig Behinderte wird einen 
entsprechenden Vorschlag unterbreiten.
Es ist wichtig, daß ein solcher Vorschlag 
breite Unterstützung erfährt. Deshalb soll
ten möglichst viele Verbände und Initiati
ven entsprechende Vorschläge unter
breiten, und zwar an folgende Adressen:

Deutscher Juristentag e. V.
Ständige Deputation 
Oxfordstraße 21 
W-5300 Bonn 1
und/ oder
Herrn Prof. Dr. Otto Krasney
Am Eichenhof 28
W-3500 Kassel
Herr Prof. Dr. Krasney ist Vorsitzender 
Richter am Bundessozialgericht und Vor
standsmitglied des Deutschen Juristen
tages; er hat bis vor einigen Jahren auch im 
Rechtsausschuß der BAG-Hilfe mitgear
beitet und ist aktiv an der Durchführung 
der sozialrechtlichen Abteilung der Ta
gungen des Deutschen Juristentages be
teiligt.
Ich denke, daß wir im Hinblick auf eine 
zunehmende Sensibilisierung für unser 
Thema ein großes Stück vorankommen 
könnten, wenn dieses Vorhaben gelingen 
würde!

Der Autor dieses Beitrages, Ulrich Hell
mann, ist Mitglied der „Bundesver
einigung Lebenshilfe für geistig Behin
derte e. V.“, Bereich Recht und Sozialpo
litik, wie auchdes „Initiativkreises Gleich
stellung Behinderter“.
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Christian Schad
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Ein Leben in den eigenen vier Wänden
Interview mit Christian Schad 
vom Neubrandenburger Behindertenverband

Christian,Du bist 32, Ökonom, quer
schnittsgelähmt seit Deinem 14. Le
bensjahr, arbeitest an der Neubran
denburger Schule für Körperbehin
derte und lebst in einem Altenheim. 
Du hast Dir da zwar Deine Frei
räume geschaffen, aber Dich nie mit 
dieser Lebens- und Wohnsituation 
abgefunden. Der Neubrandenburger 
Behindertenverband übernahm jetzt 
als Träger das Projekt „Selbst
bestimmt Leben“, bei dem Du kräf
tig mitmischst. Was konkret soll mit 
diesem Projekt erreicht werden?

Kurz gesagt: Menschen mit Behinderun
gen sollen in ihrer eigenen Wohnung au
ßerhalb von Heimen und unabhängig von 
ihren Familienangehörigen - wenn sie es 
wünschen - leben können. Notwendige 
Hi lfe wird dem Schwerstbehinderten durch 
Assistenten gewährt, und er entscheidet 
selbst über seinen Tagesablauf.

Das klingt wie ein sehr schöner 
Traum-

Ist es aber nicht, wir sind mitten bei der 
Umsetzung des Projektes. Zwei Neubran
denburger Schwerstbehinderte leben be
reits in ihren eigenen Wohnungen und 
werden von einer Assistentin betreut. Für 
eine Frau, die auch selbstbestimmt woh
nen möchte, fehlt noch die passende Woh
nung. Und ich habe gerade eine Wohnung 
bekommen. Die muß jetzt noch behin
dertengerecht umgebaut werden - viel
leicht bin ich bis Weihnachten drin. Aber 
weißt Du, ob es nun Weihnachten wird 

oderetwas später, ist jetzt auch egal. Wich
tig ist für mich, daß ich endlich eine ganz 
reale Chance sehe, in meinen eigenen vier 
Wänden zu tun und zu lassen, was ich will.

Ein Leben mit persönlicher Assistenz 
streben viele an. Meist scheitert es 
aber an den fehlenden Finanzen. 
Woher kommt in Neubrandenburg 
das Geld für die Assistenten und für 
den Wohnungsumbau?

Das ist bei den einzelnen Behinderten 
verschieden. Bei mir kommt der Hauptteil 
des Geldes von meiner Berufsgenos
senschaft, bei den anderen vom Sozial
amt. Die Hauptfürsorgestelle kann für al
les, was mit Arbeit zusammenhängt, auch 
noch Mittel bereitstellen. Für einen, der 
mindestens 18 Wochenstunden arbeitet, 
übernimmt die Hauptfürsorgestelle auch 
die Betreuungskosten auf der Arbeit, die 
Einrichtung des behindertengerechten 
Arbeitsplatzes und die Kosten für 
behindertengerechte Umbauten in Bad und 
Küche der Wohnung.
Ganz wichtig für die Umsetzung unseres 
Projektes ist, daß wir als Verband sehr gut 
mit der Stadtverwaltung Zusammenarbei
ten. Im Mai sind wir zum Beispiel nach 
Bremen gefahren, um uns selbstbestimmtes 
Wohnen in einer Assistenzgenossenschaft 
anzuschauen. Da kam eine Frau vom 
Sozialamt mit, die brauchten wir dann 
wirklich nicht mehr von den Vorteilen 
dieser Lebensform für Behinderte über
zeugen. Der Behindertenbeauftragte der 
Stadt. Volker Keßling, brannte von vorn
herein für unser Projekt. Gut ist auch, daß
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unser Verbands vorsitzender, Axel Witt- 
mann, Ratsherr in Neubrandenburg ist und 
im Stadtparlament für dieses Projekt kräf
tig die Werbetrommel rührt. Um die gute 
Zusammenarbeit beständig zu gestalten, 
beraten wir vom Verband mit Vertretern 
der Kommune gegenwärtig monatlich über 
den Fortgang des Projektes.

Auf welche gesetzliche Grundlagen 
habt Ihr Euch bei der Beantragung 
des Projektes gestützt?

V or allem auf das B undessozialhilfegesetz, 
und da auf die Paragraphen Hilfe zur Pfle
ge (§ 68,69), Eingliederungshilfen (§39,40) 
und auf die 4. Verordnung nach §47, die 
Eingliederungshilfeverordnung. Weiter 
begründeten wir unsere Ansprüche nach 
dem Sozialgesetzbuch V § 55,57, wo die 
Ansprüche auf häusliche Pflege fixiert sind 
und auf das Bundesversorgungsgesetz.

Wie wirst Du nun die 24-Stunden- 
Assistenz, die Du brauchst, sichern?

Wir hatten eine ABM-Stelle für den Leiter 
einer Agentur für persönliche Assistenz 
beim Arbeitsamt beantragt. Analog den 
Bremer und Münchener Erfahrungen soll
te diese Agentur Beratungsstelle für die 
Assistenznehmerinnen sein, Verwaltungs
aufgaben übernehmen und behinderten 
Bürgern, die nur zeitweilig Assistenz be
nötigen, helfen. Der Antrag wurde abge
lehnt, wir haben Widerspruch eingelegt 
und sind eigentlich optimistisch, daß ihm 
stattgegeben wird.
Bis zur Bewilligung müssen wir uns selbst 
um unsere Assistenten kümmern. Wir, das 
heißt Frau Jericho, Geschäftsführerin des 
Behindertenverbandes, Frau Stephan vom 
Kommunikations- und Beratungszentrum 
und natürlich die Betroffenen selbst.
Ich habe schon einige Gespräche mit Be

werbern unreine Assistentenstelle geführt. 
Für mich halte ich eine Aufteilung der 
Assistenz auf70-80% Festangestellte, die 
restliche Zeit Zivis, ABM-Kräfte und 
Honorarkräfte für optimal. Aber das muß 
jeder für sich entscheiden.

Hast Du Angst vor der eigenen 
Courage in der Arbeitgeberrolle?

Überhaupt nicht, weil ich darin die beste 
Form der Assistenz sehe. Assistenz mit 
Freunden habe ich schon probiert, das 
kann sehr lange gut gehen, aber nicht für 
immer. Ich bin da für eine ganz klare 
Trennung von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern. Und was kann mir schon passie
ren - höchstens zurück ins Heim. Aber 
dazu wird es nicht kommen. Selbst wenn 
es Probleme gibt, wir sind dann erst einmal 
da mit unserem selbstbestimmten Leben 
und das kann von keinem mehr tot ge
macht werden.

Der Landes- und Stadtverband sowie das 
Kommunikations- und Beratungszentrum 
Neubrandenburg werden zu Beginn des 
nächsten Jahres eine Informations
veranstaltung für alle Interessenten an 
diesem Projekt organisieren, um über er
ste praktische Erfahrungen zu berichten. 
Sobald der genaue Termin feststeht, wird 
die STUTZE darüber informieren. Wer 
vorab mehr über „Selbstbestimmt Leben “ 
wissen oder die Projektunterlagen haben 
möchte, kann sich direkt an Christian 
Schad, Ameisenweg 19, 0-2000 Neu
brandenburg, Tel.: 0395/ 71865 (nach 
15.00 Uhr) wenden.

Das Gespräch führte Birgit Malchow
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Nemera Desisa

Von Ausländerfeindlichkeit 
zur Bedrohung Behinderter

Die Nachrichten geben ein klares Bild, 
welch gefährlicher Grad von Ausländer
feindlichkeit verhohlen und unverhohlen 
in unserem nun recht großen Deutschland 
bekundet, ja schlimmer noch: praktiziert 
wird! Ich gehöre jetzt zu jenen, die dieses 
schlimme Kapitel unserer Gegenwart an
schaulich belegen können.
Ich bin Äthiopier, lebe seit vielen Jahren 
hier, meine Frau ist eine Deutsche und 
unsere beiden Kinder sind unser großes 
Glück. Sie soll(t)en in Geborgenheit auf
wachsen. Doch nun haben wir Angst.
So einfach wie erschütternd sind die Um
stände. Der Wohnungsnachbar - man sieht 
sich fast täglich - klingelt vor einigen 

Wochen an meiner Tür und brüllt: „Nimm 
zur Kenntnis, ab heute bin ich Nazi!“

Einige Zeit später.

Meine Wohnungstiir wird heftigst attakiert 
durch Klopfen und Klingeln; es ist der 
Nachbar. „Wenn Deine Kinder nicht auf
hören, an der Hauswand (es ist ein Hoch
haus!) Ball zu spielen, schmeiße ich eine 
Handgranate auf sie!“ Meine Kinder spiel
ten aber gerade im Kinderzimmer der 
Wohnung. Der Aufregung aber noch nicht 
genug. Sonntag, 3. Oktober, acht Uhrdes 
Morgens, ein schwerer Gegenstand 
zerschmettert fast die Wohnungstür. Ich 
lenke meinen Rollstuhl - ich bin schwer
behindert - zum Türspion ... er war es 
wieder, der Nachbar, parolenbrüllend, ge
walttätig, brutal. Diesmal öffnete ich nicht. 
Ich rief die Polizei. Was mir möglich war? 
Erstattung einer Anzeige. Was mir blieb? 
Die Angst.
Angst um meine Kinder, die ich nicht 
mehr ruhig aus dem Haus gehen lassen 
kann. Angst um meine Frau. Auch Angst 
um mich. Ich kann mich allein nicht weh
ren als Rollstuhlfahrer.
Fazit: Als stellvertretender Vorsitzender 
des ABiD, als Mitarbeiter der Ausländer
beauftragten von Berlin-Marzahn und als 
stellvertretender Vorsitzender der Oromo 
- „Hom von Afrika-Zentrum“ bin ich zu
tiefst beunruhigt über die wachsende 
Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. 
Wer oder was ist ein Ausländer?
Ich lebe und arbeite hier - fühle deutsch.
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Vor kurzem erhielt die Redaktion umfangreiches Material zum Thema „Welchen 
Versicherungsschutz brauchen behinderte Menschen?“ von der UNION Versiche
rungsdienst GmbH. Wir halten es für informativ und möchten es deshalb in einer 
Fortsetzungsreihe in den nächsten STÜTZE-Ausgaben veröffentlichen.
Vor dem Hintergrund, den ein konkret vorhandenes Risiko mit sich bringt, sollen die 
verschiedenen Möglichkeiten des Versicherungsschutzes für Menschen mit Behinde
rungen - auch mit seinen Einschränkungen - dargestellt werden. Außerdem werden 
noch diejenigen Versicherungen behandelt, die von Trägern der Behindertenhilfe 
oder von Einrichtungen zugunsten Behinderter abgeschlossen werden sollten.
Wir möchten auch mitteilen, daß die UNION Versicherungsdienst GmbH (PF 16 61, 
Klingenbergstr. 4, W-4930 Detmold) gern bereit ist, auf Fragen zu antworten.

Welchen Versicherungsschutz brauchen 
behinderte Menschen?
I. Versicherungsschutz, den ein behinderter Mensch persönlich benötigt 

Die Vielfalt der Risiken und die Möglichkeiten, sie zu versichern, läßt eine komplette 
Aufzählung im Rahmen dieser Veröffentlichung nicht zu. Dies ist auch schon 
deshalb nicht möglich, weil nicht eine oder mehrere statistische Behinderungsfälle 
abzuhandeln sind, sondern alle Bereiche des Behindertseins berücksichtigt werden 
müssen.

1.
Haftpflichtversicherungsschutz

Grundlage dieses Versicherungsschutzes 
ist die Haftung für schuldhaft und rechts
widrig verursachte Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden (§ 823 Abs.l BGB) 
und die Verletzung von Schutzgesetzen (§ 
823 Abs. 2 BGB). Der Versicherer ver
pflichtet sich, für den Versicherungsneh
mer und die mitversicherten Personen

a)
die Berechtigung eines angemeldeten 
Schadens der Höhe und dem Grunde nach 
zu überprüfen und danach entweder
b)
den Anspruch als unbegründet abzuweh
ren oder

c)
bei Berechtigung den Anspruch bis zur 
Höhe der vereinbarten Deckungssumme 
zu befriedigen.
Vorsätzlich herbeigeführte Schäden blei
ben vom Versicherungsschutz ausge
schlossen.
Mit der Zahlung einer Entschädigung wird 
die in Anspruch genommene Person frei
gestellt. Es gibt keinen Regreß des 
Versicherers bei der versicherten Person. 
Dieser Versicherungsschutz ist in unserer 
Gesellschaft der wichtigste und bedeu
tendste, denn man kann nicht absehen, 
wem man welchen Schaden zufügen könn
te. Bei der Gestaltung des Versicherungs
schutzes ist auf folgende Einzelheiten zu 
achten:
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*
Die Höhe der Ersatzleistung im Schaden
fall sollte ausreichend sein (nicht unter 
2 Mio DM pauschal für Personen- und 
Sachschäden und mindestens zweimal im 
Jahr muß die Deckungssumme zur Verfü
gung stehen).
*
Vermögensschäden sollten ebenfalls mit
versichert sein.
*
Der Versicherungsschutz sollte über die 
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 
hinausgehen.
*
Mietsachschäden sollten mitversichert 
sein.

Der Haftpflichtversicherungsschutz wird 
insbesondere in folgenden Bereichen be
nötigt:
a)
als Privatperson gegen Haftpflichtgefahren 
des täglichen Lebens;
b)
als Berufs-Haftpflicht-Versicherung ge
gen die Haftpflichtgefahren aus der beruf
lichen Tätigkeit - insbesondere für selb
ständig und freiberuflich Tätige -;
c)
als Wohnungsinhaber, Haus- und Grund
stücksbesitzer, soweit diese Haftpflicht 
nicht in der Privat- oder Berufs-Haftpflicht- 
Versicherung mitversichert ist;
d)
als Betreiber eines Heizöllagerbehälters 
(Öltank) zu Heizzwecken - für die von 
diesem ausgehenden Gefahren nach den 
verschärften Gefährdungshaftungs- 
bestimmungen;
e)
als Besitzer, Züchter oder Hüter von Haus

tieren (Hunde, Pferde u.a.), soweit sie nicht 
schon in der Privat- oder Berufs-Haft
pflicht-Versicherung mitversichert sind;
f)
als Besitzer von Rollstühlen - soweit diese 
nicht unter die Kraftfahrzeug-Haftpflicht- 
Versicherung fallen - möglichst beitrags
frei in der Privat-Haftpflicht- oder Berufs- 
Haftpfl icht-V ersicherung.

In Heft 23/92 geht es weiter mit: 
Besonderheiten bei der Versicherungs
schutzgestaltung für Behinderte.

Weitere Schwerpunkte:

* Kraftfahrzeug-Versicherung und Ver
sicherungsschutz für Rollstühle
* Vormundschafts- bzw. Pflegschafts- 
Haftpflicht-V ersicherung
* Spezialversicherungen, insbesondere 
für sportliche Betätigungen und Freizeit
maßnahmen
* Rechtsschutz-Versicherungen
* Sach-Versicherungen
* Personen-Versichemngen ...
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Andrea Schatz

Umorientierung erforderlich
Die REHAB in Karlsruhe ist vorbei, man 
könnte sie ad acta legen. Dennoch möchte 
ich noch einige Nachbemerkungen überden 
Fortbildungskongreß loswerden, der sich in 
gewisser Weise von den bisherigen Veran
staltungen abhob.
Nach wie vor war der diesjährige Kongreß 
eine Veranstaltung über Behinderte statt von 
Behinderten. Aber dennoch gab es positive 
Tendenzen. So war noch vor vier Jahren die 
westdeutsche Behindertenbewegung ge
zwungen, den Kongreß zu boykottieren, da 
es der Kongreßleitung damals wichtiger war, 
über das sogenannte „selbstbestimmte Ster
ben“ Behinderter anstatt über das selbst
bestimmte Leben von Behinderten zu disku
tieren und dem mittlerweile in die negativen 
Schlagzeilen geratenen Hans-Hennig Atrott 
von der Deutschen Gesellschaft für „huma
nes Sterben“ die Chance bot, eine Hauptrol
le auf der REHAB 1988 zu spielen.
Dieses Jahr beschritten die Organisatoren 
zumindest in der Vortragsreihe A „Aktuelle 
Rehabilitationsthemen“ endlich den Weg 
der verstärkten Einbeziehung selbst betrof
fener Behinderter und begannen damit, sich 
einem wichtigen Grundsatz anzunähern, daß 
behinderte Menschen die besten Experten in 
eigener Sache sind.
Das demonstrierte denn auch eindrucksvoll 
Christian Joachimi, Geschäftsführer der 
Fördergemeinschaft der Querschnitt
gelähmten mit seinem Eröffnungsreferat. Er 
warnte vor Herrschaftsansprüchen, die aus 
finanzieller, körperlicher oder vermeintlich 
fachkompetenter Überlegenheit herrühren. 
Mehrfach forderte ereine menschengerechte 
Lösung für die Sicherstellung personeller 
Hilfen als Grundstein für ein selbstbestim
mtes Leben, d. h. im Rahmen der Pflege
sicherung die Möglichkeit, Assistenten in 

eigener Regie einzustellen und die Kosten 
dafür unmittelbar abrechnen zu können. Als 
wesentliches Element bezeichnete er die Auf
nahme der Rund-um-die-Uhr-Hilfen, um si
cherzustellen, daß auch schwerst-behinder- 
te Menschen eigenständig leben können: 
„Wenn das, was ich hier stellvertretend für 
viele Behinderte fordere, nämlich die Ga
rantie der Autonomie Behinderter, die Schaf
fung eines wirklich tragfähigen Fundaments 
für ein selbstbestimmtes Leben, nicht ge
wollt oder mit dieser Pflegeversicherung so 
nicht möglich ist,..., dann muß ehrlich und 
offen über Alternativen nachgedacht wer
den“. Als die gerechteste Lösung bezeichne
te er eine rein staatliche Finanzierung, also 
ein Leistungsgesetz, das aber leider nicht in 
die politische Landschaft passe.
Ich frage mich ernsthaft, wem all die wun
derhübschen Reha-Hilfsmittel, wie sie wie
der auf der Messe präsentiert wurden, nut
zen, wenn Pflege, Assistenz und Hilfen im 
Beruf, zur Kommunikation und für Mobilität 
finanziell nicht sichergestellt sind?
Uwe Frehse, deutscher Vertreter von ENIL, 
sprach über Ursachen des Pflegenotstandes 
in Deutschland und stellte als Lösungs
perspektive das Konzept des Verbundes 
behinderter Arbeitgeber/-innen aus Mün
chen (VbA e. V.) vor: Das Arbeitgeber
modell als eine Organisationsform persönli
cher Assistenz, d. h. personelle Hilfen wer
den eigenständig vertraglich geregelt. Der 
VbA bietet dabei Hilfe und Begleitung in 
zwei Schwerpunkten mittels Beratung durch 
behinderte Experten (peer counseling):
1. Schulung der sozialen Kompetenz (Ver
handlungen mit Kostenträgern, Stellenaus
schreibungen, Entscheidungskriterien für die 
Auswahl von Assistenten, Anlernen der 
Assistenten)
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2. Schulung der finanztechnischen Kompe
tenz (Finanzierungsquellen und -modi, 
Kenntnisse überEntlohnungs- und Beschäf
tigungsformen, Lohnbuchführung, Urlaubs
und Krankenregelungen).
Spätestens an diesem Punkt wird sehr deut
lich, daß die Diskussion der Politiker über 
eine neue gesetzliche Regelung der Kosten
übernahme bei Pflegebedürftigkeit ein Bei
spiel von Bevormundung der Betroffenen 
und Verletzung ihrer Menschenwürde ist. 
Sollen doch ihrer Auffassung nach
- die Leistungen auf körperliche Grund
pflege reduziert werden,
- sind keine bedarfsgerechten Hilfen ge
plant,
- kann nur zwischen Kostenträgern und 
Leistungserbringern - also Organisationen, 
nicht mehr eigenständig - die Pflege vertrag
lich geregelt werden.
An dieser Stelle breitete sich beklemmende 
Stille im Saal aus. Erscheint doch die vor uns 
liegende Aufgabe so umfassend, so wenig 
politisch umsetzbar. Aber Uwe Frehse ver
trieb die depressive Stimmung. Er machte 
Mut, indem er unsere Kraft und Stärke her
vorhob, die uns allein aus unserem Unmit- 
telbar-Betroffensein zuwachsen. Und es gibt 
ja tatsächlich bereits viele Menschen, die 
sich wehren: In Berlin hat sich ein Personen
bündnis für ein steuerfinanziertes Pflege- 
Assistenz-Gesetz gegründet, in Kassel fan
den sich am 31. Oktober Betroffene zu der 
bundesweiten Tagung „Pflege-Sozial
versicherung: Einstieg oder Ausstieg zum 
selbstbestimmten Leben?“ zusammen, um 
gemeinsam zukunftsträchtige Strategien zu 
erarbeiten. Allein die Tatsache, daß auf der 
REHAB 92 erstmals breit und vertieft über 
alle Facetten selbstbestimmten Lebens dis
kutiert wurde, zeigt den inzwischen hohen 
Stellenwert dieses Themas. Wir müssen die 
Politiker zwingen, auf diese Signale kon
struktiv zu reagieren.

ReHAB '92

Ottmar Miles-Paul von der Interessen
vertretung Selbstbestimmt Leben (ISL) ver
deutlichte denn auch in seinem Referat, daß 
Behinderung nicht vorrangig individuelles 
Schicksal, sondern in erster Linie das Resul
tat nicht menschengerechter gesellschaftli
cher Rahmenbedingungen ist. Nicht die je
weiligen körperlichen, geistigen und seeli
schen Beeinträchtigungen hindern uns an 
der Sicherstellung eines mit nichtbehinderten 
Menschen vergleichbaren Lebensstils, son
dern ein komplexes System struktureller, 
sozialer und rechtlicher Diskriminierungen! 
„Es muß endlich Schluß damit sein, daß wir 
als Menschen zweiter Klasse gesehen und 
1 ieber ‘betreut’ werden, anstatt uns als gleich
berechtigte Partner anzuerkennen“, so Miles- 
Paul. Aus seiner Sicht gehe es vor allem 
darum, erst einmal eigenes Selbstbewußt
sein zu entwickeln, zu lernen, an sich selbst 
zu glauben und darauf aufbauend, gesell
schaftliche Entwicklungen verstärkt rnitzu- 
bestimmen.
Behindertenpolitik gehört nicht in den Be
reich der Wohltätigkeit, sondern ist vorran
gig eine Bürgerrechtsfrage. Dementspre
chend zog sich wie ein roter Faden durch alle 
Veranstaltungen, die von Behinderten selbst 
gestaltet wurden, die Forderung nach um
fassenden und einklagbaren Gleichstellungs
gesetzen auf Bundes- und Landesebene, nach 
Festschreibung des Diskriminierungs
verbotes für Behinderte in Art. 3, Abs. 3 GG 
und im SGB IX.
Ein radikales Umdenken in derBehinderten- 
politik ist erforderlich. Sie darf nicht mehr 
allein im Rahmen der Sozialpolitik betrie
ben werden! Auch wenn gegenwärtig viele 
kreative Aktivitäten von den Politikern und 
völlig unzureichenden Gesetzen im Keim 
erstickt werden und somit das Expertentum 
der Betroffenen nicht genutzt wird, müssen 
wir stärker denn je in die gesellschaftlichen 
Verteilungskämpfe eingreifen!
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Anna-Katharina Jung

Behinderten Initiative Strausberg e. V. - 
ein Name, den man sich merken sollte...

Die Arbeit mit modernster Schreibtechnik - Einstieg ins Berufsleben?

Auf dem ehemaligen ASK-Sportgelände 
an der Strausberger Landhausstraße findet 
man das kooperative Dienstleistungs
zentrum BIS. Im November 1990 gegrün
det, Registereintragung als e. V. bereits im 
Januar 91, konnten die Initiatoren am 
8. Juni des gleichen Jahres ihre feierliche 
Eröffnung mit Bürgermeister, Landrat, 
Presse und Antenne Brandenburg bege
hen. Ihr Anliegen ist es, Menschen mit 
Behinderungen, alten und unfallkranken 
Mitbürgern „miteinander und füreinander 
Möglichkeiten und Voraussetzungen zur 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
zu schaffen“. Aus diesem Grunde prakti
zieren sie eine kooperative Zusammenar
beit mit anderen Trägern der freien und 
öffentlichen Wohlfahrtspflege und den 
Ausschüssen des Kreis- und Stadt

parlaments, wollen unter dem Motto „EL
TERN FÜR ELTERN“ eine Selbsthilfe
gruppe Behinderter aufbauen und Varian
ten integrativer Freizeitgestaltung anre
gen wie auch diesbezügliche Freizeitan
gebote schaffen.
Versteckt hinter eintönigen, häßlichen 
Barackenbauten auf dem sehr weiträu
migen Sportgelände, läßt sich schwerlich 
viel Ideenreichtum und Engagement ver
muten - doch ich wurde eines besseren 
belehrt.
Verabredet war ich mit der BlS-Projekt- 
leiterin, Frau Heike Wichmann, die vol
ler Erfahrungen und Ideen für künftige 
Vorhaben nur so sprudelte. Viel hatten 
sich die 21 ABM-Kräfte vorgenommen, 
und Beachtliches schon auf die Beine ge
stellt:
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Beratungsstelle
Hier bieten die Mitarbeiter der BIS kosten
lose Beratung zu technischen Fragen an, 
wie Informationen über technische Hilfs
mittel, Tips für Urlaub und Erholung in 
behindertengerechten Häusern, Unterstüt
zung bei der Vermittlung und Versorgung 
von Heil- und Hilfsmitteln. Weiterhin ge
ben sie Auskunft zum behinderten
gerechten Bauen (Um-, Aus-, Neubau
ten). In der Stadtverordnetenversammlung 
wurde der Beschluß gefaßt, eine Studie 
zur behindertengerechten Stadtgestaltung 
zu erarbeiten, an der die BIS und Heike 
Wichmann als berufener, sachkundiger 
Bürger der Behindertenkommission des 
Gesundheits- und Sozialausschusses 
maßgeblich beteiligt sind. Und schließlich 
nehmen die Fragen zum Behindertenrecht 
einen gewichtigen Platz in Anspruch.
Eine Infothek ist im Aufbau befindlich, 
ebenfalls wird die rollstuhlzugängliche 
Bibliothek ständig komplettiert.
Da die Lage der Behinderteninitiative 
Strausberg für behinderte und ältere Bür
geretwas abgelegen ist, gehen Überlegun
gen dahin, regelmäßig Beratungsstunden 
an einem zentraleren Standort durchzu
führen.

Hilfsmittelverleih
Wer kennt nicht die Situation, daß der 
Rollstuhl plötzlich kaputtgegangen ist und 
wichtige Termine nun gefährdet sind? 
Oder, Menschen, die durch Krankheit oder 
Unfall zeitweilig ein Pflegebett benöti
gen, was sollen sie tun? BIS kann helfen! 
Täglich können technische Hi Ifsmittel, wie 
z. B Rollstühle, Gehhilfen.Toilettenstühle, 
Pflegebetten ausgeliehen werden. „Leider 
geht der Hilfsmittelverleih noch sehr 
schleppend voran“, berichtet Heike Wich
mann. Mag es an der Lage liegen oder 

daran, daß diese tolle Möglichkeit noch zu 
wenig bekannt ist. Aber ich bin sicher, 
auch dafür finden die Mitarbeiter bald eine 
Lösung.

Besuchs- und Begleitdienste
Zehn ABM-Kräfte haben für behinderte 
und ältere Mitmenschen diesen wichtigen 
Sozialdienst aufgebaut. „Angefangen ha
ben wir über Altersheime, um ersteinmal 
einen Fuß in die Tür zu bekommen“, so 
Heike Wichmann. „Heute betreuen wir 
regelmäßig etwa 120 Personen, die unsere 
Hilfe nicht mehr missen möchten. Auch 
besteht eine gute Kooperation mit den 
Sozialstationen. Wenn bestimmte Dienste 
von ihnen nicht zeitlich eingetaktet wer-

Dieses Kugelbecken ist besonders für 
spastisch gelähmte Kinder von hohem 
therapeutischen Wert.
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den können, rufen sie bei uns an, und 
umgekehrt springen sie manchmal für uns 
ein.“

Sportgruppe
Unter dem Motto „Sport für alle“ trifft sich 
seit Dezember91 jeden Dienstag von 17.00 
bis 18.30 Uhr in der Emst-Grube-Halle 
eine integrative Familiensportgruppe, 25 
Sportbegeisterte werden von einer 
Trainerin angeleitet. Auch verfügt die BIS 
über viele mobile Sportgeräte, die Kinder 
und Erwachsene gleichermaßen mit viel 
Spaß nutzen (Seite 21).

Schreibbüro
Im Haus 23 auf dem Sportgelände befin
det sich das j üngste Kind der Behinderten
initiative, das gemeinsam mit dem Ar
beitsamt Frankfurt (Oder) eingerichtet 
wurde. Im Februar d. J. wurde dieses 
Modellprojekt aus Essen, das langzeit
arbeitslosen Frauen und Frauen über 50 
den Einstieg ins Berufsleben erleichtern 
soll, eröffnet. Finanziert wird es aus Mit
teln der Bundesregierung im Rahmen der 
Förderung von Maßnahmen für besonders 
beeinträchtigte Langzeit- und schwerst- 
vermittelbare Arbeitslose. Zwölf Frauen, 
die in der Büroarbeit erfahren sind, wird 
über die ABM-Beschäftigung im Schreib
büro und die Weiterqualifizierung an mo
derner Schreibtechnik der Anschluß an 
den regulären Arbeitsmarkt ermöglicht.
Und die Ausstattung der Büroräume hat es 
in sich, davon konnte ich mich überzeu
gen.
Die Frauen bieten ihre kostenlose Dienst
leistung an: Bewerbungsschreiben, Le
bensläufe, Briefe an Behörden und öffent
liche Einrichtungen, Schreiben an Ver
mieter, Begründungen von Anträgen, 
Hausarbeiten,... und, und, und.

Auch gemeinnützige Vereine nutzen gern 
diese Möglichkeit.

Eine Atmosphäre, die anspornt...

Insgesamt ein vielfältiges Angebot, das 
die BIS-Mitarbeiter in der kurzen Zeit auf 
die Beine gestellt haben. Ständig auf der 
Suche nach neuen Finanzierungsquellen, 
Wegen und Projekten, um den durch 
Krankheit, Alter und Behinderung oft be
nachteiligten Menschen gleichberechtigte 
Lebenschancen zu ermöglichen. Ein weit
gestecktes Anliegen wurde mit Leben er
füllt.

Behinderteninitiative Strausberg e. V. 
Landhausstraße 16 -18
Haus 16
0-1260 Strausberg
Telefon: 42 31 89
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Michael Meyer
Behindertenverband Leipzig e. V.

Englisch life -
kein Handicap trotz Handicap
Zum ersten Male reisten zehn Schwer
behinderte nach Kent, um an einem Inten- 
siv-Sprachkurs teilzunehmen. Dieser Kurs 
wurde durch Mitarbeiter vom Kent County 
Council Social Services und vom Behin
dertenverband Leipzig e.V. speziell für 
Behinderte organisiert. So war gewährlei
stet, daß jeder von uns die notwendige 
Hilfe oder auch Pflege erhielt. Immerhin 
waren fünf Behinderte auf einen Rollstuhl 
angewiesen. Das erhöht den Aufwand, der 
nötig ist, um einen solchen Kurs zu orga
nisieren und durchzuführen. Für uns war 
dieser Sprachkurs die einmalige Möglich
keit, unsere Fähigkeiten im Verständnis 
der englischen Sprache wesentlich zu ver
bessern. Denn durch die körperlichen Be
hinderungen sind wir nicht in der Lage, an 
den sonst angebotenen „normalen“ Sprach
kursen teilzunehmen. Vom Grad der Be
herrschung der englischen Sprache hängt 
heute nicht unwesentlich die Stellung des 
Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt ab.

Wir fuhren mit gemischten Gefühlen zum 
Flughafen Tegel, um unsere Reise nach 
England anzutreten. Wir freuten uns auf 
interessante dreieinhalb Wochen, wußten 
aber nur wenig über all das, was uns erwar
tete. Außerdem waren einige von uns auf
geregt, weil sie zum ersten Mal in ihrem 
Leben fliegen mußten.

Wir wurden sehr herzlich in Herne, Graf
schaft Kent, begrüßt. Bereits nach den 
ersten Tagen war klar, daß diese Reise ein 

Erfolg wird. Das Wichtigste dabei: Ver
besserung unserer Engli schkenntnisse. An 
fünf Tagen in der Woche hatten wir je
weils drei Stunden Englischunterricht. Die 
Betreuung wurde ausschließlich von un
seren Gastgebern übernommen; dadurch 
waren wir gezwungen, auch da nur eng
lisch zu sprechen.

Ausflüge führten uns nach London, 
Canterbury, nach Folkestone zum Euro- 
Tunnel und zu anderen interessanten Or
ten in Kent. In vielen Gesprächen (selbst
verständlich in Englisch) erfuhren wir ei
niges darüber, wie man in England lebt 
und arbeitet.

Zum Abschluß konnten wir ein Englisch- 
Examen ablegen; dadurch erhalten wir ein 
Zertifikat der Universität London.

Wir möchten uns nochmals bei allen be
danken, die halfen, diesen Kurs zu organi
sieren und durchzuführen, vor allem beim 
Kent County Council, den Sponsoren in 
Kent sowie dem hiesigen Ministerium für 
Frauen und Jugend und der Stiftung De
mokratische Jugend. Es bleibt zu wün
schen, daß dieses Projekt erfolgreich fort
gesetzt werden kann. Das heißt, daß auch 
im nächsten Jahr behinderte Jugendliche 
die Möglichkeit haben, in England Eng
lisch zu lernen. Außerdem hoffen wir auf 
die Möglichkeit, daß Behi nderte nach Leip
zig kommen, um hier die deutsche Spra
che zu erlernen.
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Für Menschen mit und ohne Behinderungen

REISEANGEBOTE von A-T für 1993
Blauer Albatros - Reisen für alle e. V., Donandtstr. 4, 2800 Bremen 
1,Telefon: 0421/3 46 92 02, wendet sich mit diesem rechtzeitigen Urlaubs
service an Sie, denn: wer zuerst kommt, malt zuerst! Zu jedem Urlaubs
angebot (hier nur eine Auswahl) sind weitere Informationen gegen 0,60 
DM (Briefmarken) erhältlich. Die Preise sind noch nicht verbindlich. In 
allen Kostenangeboten ist jedoch eine Reiserücktrittversicherung enthal
ten. Jeder der auf diesen Seiten veröffentlichte Urlaubsplatz ist für 
Rollstuhlfahrer geeignet!

Allgäu
Weitnau, Appartement für zwei Personen. 
Mietpreis füreineWoche (inkl. Frühstück, 
Wäsche, Heizung, Strom, Kurtaxe): 
pro Person 381DM

Altes Land
Sauensiek, zwischen Lüneburger Heide 
und Stade, Urlaub auf dem Bauernhof, 
auch für Gruppen, Ferienhaus. Mietpreis 
für eine Woche (inkl. Endreinigung): 
pro Person ab 163.- DM

Berlin
Haus mit 24 Betten. Preis für eine Woche 
für Gruppen (inkl. Halbpension): 
pro Person: 308.- DM

Dänemark
Insel Seeland, Ferien wohnung für max. 
sechs Personen.
Mietpreis für eine Woche bei Belegung 
mit vier Personen (inkl. Endreinigung): 
ab 174.- DM

Holsteinische Schweiz
Selenter See, Ferien auf dem Bauernhof, 
für Gruppen bis 25 Personen; eine Ferien
wohnung für Rollstuhlfahrer.
Preis für eine Woche für Gruppen 
(inkl. Halbpension): pro Person 289.- DM

Mecklenburg-Vorpommern 
Bartow, in der Nähe von Greifswald, Pri
vatpension mit neun Betten für Familien, 
Einzelreisende und kleine Gruppen. 
Preis für eine Woche (inkl Vollpension): 
pro Person334.- DM
Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
vor Ort ist möglich!

Naturschutzpark 
Elbufer-Drawehn
Mützen, am Rande der Lüneburger Heide, 
denkmalgeschützter Hof.
Preis für eine Woche (inkl. Halbpension 
und Endreinigung) bei Belegung mit zehn 
Personen: pro Person 418.- DM

Niederlande
Westerbork/Provinz Drenthe, Ferienbun
galows. Mietpreis für eine Woche bei 
Belegung mit vier Personen (inkl. Kurtaxe, 
Endreinigung und Kaution): 
pro Person ab 131.- DM

Schoonord/Provinz Drenthe, Haus für 25 
bis 40 Personen - je nach Anzahl der Roll
stuhlfahrer. Preis auf Anfrage.

Nordsee
Altharlingersiel, Haus für Einzelreisende, 
Familien und Gruppen bis max. 45 Pers.



Preis für eine Woche (inkl. Halbpension): 
pro Person 289.- DM

Cuxhaven, Haus direkt am Wasser, für 
Gruppen geeignet. Preis für eine Woche 
(inkl. Vollpension): pro Person 232.- DM

Österreich
Achleiten, nahe Linz, Gasthof mit 88 
Betten.Preis für eine Woche (inkl. Halb
pension) bei Unterbringung in Doppel
zimmern:
pro Person 462.- DM

Ostfriesische Inseln
Langeoog, zwei Ferien Wohnungen für je 
max. drei Personen.
Mietpreis für eine Woche auf Anfrage.

Baltrum, Ferienwohnung für drei bis 
vier Personen.
Mietpreis für eine Woche auf Anfrage.

Borkum, Ferienwohnung für max. fünf 
Personen.Mietpreis für eine Woche bei 
Belegung mit vier Personen: 
pro Person ab 149.- DM

Ostsee
Fehmarn, großes Ferienhaus für max. 18 
Personen (auch für je 9 Personen mietbar). 
Mietpreis für eine Woche (inkl. Endrei
nigung) bei Belegung mit 18 Personen: 
pro Person ab 93.- DM

Wendtorf, nur wenige Minuten vom Strand, 
Ferienhof für Fami I ien, für große und klei
ne Gruppen, nur bedingt für Rollstuhl
fahrergeeignet. Preis für eine Woche(inkl. 
Vollpension):
pro Person 258.- DM

Pfalz
Ramberg, nahe Offenbach, Haus mit 
48 Plätzen für Gruppen, einige Zimmer 
für Rollstuhlfahrer.

Mietpreis für eine Woche (inkl. Nutzung 
Küche und Endreinigung) bei Belegung 
mit 24 Personen:
pro Person 125.- DM

Schwäbische Alb
Münsingen, nahe Bad Urach, Freizeit
stätte für Familien mit geistig behinderten, 
psychisch kranken und verhaltensauf
fälligen Angehörigen.
Geeignet für Kinder, Jugendliche und 
Senioren.
Max. neun Personen.
Fachliche Betreuung wird geboten.
Auf Wunsch für Angehörige gleichzeiti
ger Urlaub in Bad Urach.
Preis für eine Woche (inkl. Vollpension, 
fachl. Betreuung und Eintrittsgelder): 
pro Person 639.- DM

Bopfingen, nahe Aalen, Ferienpension mit 
Reiterhof.
Zwei Zimmer für Rollstuhlfahrer.
Preis für Gruppen für eine Woche (inkl.
Halbpension):
pro Person ab 264 .- DM

S ü d t i r o I
Leifers, nahe Bozen, Pension, ein Doppel- 
bzw. Dreibettzimmer für Rollstuhlfahrer. 
Preis für eine Woche (inkl. Halbpension): 
pro Person ab 463.- DM

Schenna, nahe Meran, Ferienwohnung für 
zwei bis drei Personen.
Mietpreis pro Woche: 
pro Person ab 337.- DM

Taunus
Heidenrod, nahe Bad Schwalbach, Haus 
für Gruppen bis 50 Personen.
Preis für eine Woche (inkl. Endreinigung): 
pro Person 242.- DM
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Training für Arme und Beine
Zusätzlich zu den schon bekannten Bein
trainern hat die Firma RECK zwei Arm
trainer auf den Markt gebracht, die 
Bewegungsbehinderten eine wirkungsvol
le tägliche Gymnastik von Armen, Schul
tern und Rückenmuskulatur ermöglichen 
sollen. Die Arme vollziehen dabei eine 
fahrradähnliche, kreisförmige Bewegung. 
Aktive Gymnastik kann man mit dem 
preisgünstigeren Modell mit Bremskraft
einstellung betreiben. Rollstuhlfahrern 
ohne Restkraft in den Annen wird ein 
motorbetriebener Armtrainer angeboten, 
bei dem per Fernbedienung Geschwindig
keit, Drehrichtung, Pedalkraft und Spas- 
menschaltung verändert werden kann. 
Beide Armtrainer sind mit Armschienen 
zur Unterarmfixierung lieferbar und kön
nen an den RECK-Beintrainer angebaut 
werden. Bei Verordnung des Arztes ist 
eine Kostenübemahme durch die Kran
kenkassen möglich.
Interessenten können sich mit weiteren 
Fragen wenden an:
Fa. RECK
Postfach 1034
W-7952 Betzenweiler

Beingymnastik mit dem RECK- 
MOTO-med Beintrainer „pico“.

Fahrrad fahren in 
der Sitzschale
Für Leute mit Gleichgewichtsproblemen 
oder gestörten motorischen Fähigkeiten 
kann es eine schnelle Art der Fortbewegung 
ermöglichen: das RehaFit-Behinderten- 
dreirad. Es handelt sich bei diesem Draht
esel um ein muskelbetriebenes Sitzschalen
fahrrad, dessen Schwerpunkt gegenüber 
anderen Fahrrädern sehr tief liegt. Das 
bewirkt eine erhöhte Kippsicherheit und 
auch eine Art „Geborgenheit“ in der Sitz
schale, die Mut zum Treten macht. Das 
Dreirad hat den Antrieb vom und wird 
über die Hinterräder mit Unterstützung 
einer Lenkhilfe gesteuert. Serienmäßig sind 
die RehaFit-Behindertendreiräder mit ei
ner Dreigang-Nabenschaltung und einer 
Feststellbremse ausgerüstet. Zusatzaus
rüstungen wie z.B. Fußschalen, Sitzbezüge, 
Gurte etc. sind beim Hersteller oder im 
Fachhandel erhältlich. Wer mehr über die
ses Spezialrad wissen will wende sich an:

RehaFit Dr. Rowedder GmbH 
Industriestraße 14
W-6603 Sulzbach 
Tel.: 06897/44 34

Steh-auf-Stuhl
Seit zwölf Jahren ist es bereits im Handel. 
Diese oder jene Kleinigkeit wurde 
zwischenzeitlich verändert aber im Prin
zip ist es das alte geblieben - das Stehgerät 
im Rollstuhl von der Schweizer Aktienge
sellschaft LEVO, wie es in diesem Jahr zur 
REHAB in Karlsruhe zu sehen war. Im 
Ausgangszustand gleicht es einem ge
wöhnlichen Rollstuhl. Per Knopfdruck 
aber kann es seinen Fahrer langsam aus 
der Sitzhaltung in die Stehlage befördern, 
gut festgeschnallt an Beinen und Oberkör
per, versteht sich. Diese Aufsteh-
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möglichkeit aktiviert den Kreislauf, unter
stützt das Blasen- und Darmtraining und 
macht vor allem das Arbeiten im Stehen 
möglich. Die Energie für das Hinstellen 
liefert eine wiederaufladbare Trocken
batterie.
Weitere Informationen über:
Rometsch GmbH 
Fach-Großhandel für medizinische 
Produkte
Szillaweg 12, Horkheim 
7100 Heilbronn
Tel.: 07131/ 570041

E-Rolli im Kofferraum
Auf ein Maß von 36 cm läßt sich PRIMUS, 
der neue Elektronik-Faltrollstuhl von 
Meyra, zusammenfalten, nachdem man 
seine Energieeinheit (zwei Antriebs
batterien 12 V 40 Ah oder wartungsfreie 
Batterien 12 V 24 Ah) entnommen hat. 
Damit könnte der Traum von einem E- 
Rollstuhl im Kofferraum Realität werden. 
Sowohl PRIMUS als auch sein „kleiner 
Bruder“, der PICCO-E-Rolli für Kinder, 
lassen sich durch Umlegen des Getriebe
hebels in Schieberollstühle verwandeln. 
Weitere Vorzüge sind die geringen Ab
messungen der E-Rollis, kleiner Wende
kreis (PRIMUS 1,60 m bis 1,70 m, PICCO 
1,20 m) und mittels Joy-Stick eine leichte 
Bedienung. Rahmenfarbe und Farben der 
Gurte und Sitzkissen können selbst be
stimmt werden. Zur Auswahl stehen zwölf 
Farben für den Rahmen und sieben für 
Gurte und Kissen.

Schlupfsäcke „Davos“
Neben vielen anderen Anbietern produ
ziert Pellis-Medica schon seit Jahren 
Schlupfsäcke für Rollstuhlfahrer. Zur dies
jährigen Wintersaison kommt das Modell 
„Davos“ auf den Markt. Der Außenbezug 

besteht aus wasserabweisendem Nylon
gewebe, innen ist er wahlweise mit echtem 
Fell oder Webpelz aus reiner Schurwolle 
gefüttert. Interessantes und nützliches 
Detail: Sicherheitsreflexstreifen auf dem 
Außenbezug. Durch diese Reflektoren ist 
der Rollstuhlfahrer auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen zu erkennen.

Toiletten-Lift

Mit relativ geringem Aufwand kann die
ser Toilettenlift installiert werden. Er 
braucht seitlich 18 cm Platz und eine 220 
Volt-Steckdose. Mit Knopfdruck hebt oder 
senkt sich der Lift durch elektrischen An
trieb. Ein selbstständiges Aufstehen kann 
dadurch ermöglicht werden. In der Nor
malausführung erfolgt die Bedienung mit 
einem Handhebelschalter. Als Sonderaus
stattung sind Fußschalter odereine Infrarot- 
Fernsteuerung möglich.
Nähere Informationen über dieses Hilfs
mittel erhalten Sie bei:
REHA-LIFT
Gerd Ecklmeier GmbH 
Nordstraße 21
W-3580 Fritzlar
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Barrierefreie Wohnungen
Unter diesem Titel ist kürzlich das Arbeits
blatt Nr. 2 in der Reihe der Arbeitsblätter 
„Bauen und Wohnen für Behinderte“ er
schienen.
Interessenten können es beziehen beim 
Bayerischen Staatsministerium des Innern 
Oberste Baubehörde
Franz-Josef- Strauß-Ring 4
W-8000 München 22
(RB-Nr. 03B/92/09)
sowie bei der
Bayerischen Architektenkammer
Bavariaring 6
W-8000 München 2
Telefon: 53099934
(ISBN 3-927679-04-6)

Rechtsratgeber
In den neuen Bundesländern kann sich 
kaum einer dieser Frage entziehen: Wer 
kann was vom Staat bekommen? Denn 
wer findet sich schon ohne Mühe durch die 
oft irritierende Fülle sozialer Leistungen, 
Gesetze, Verordnungen, Rechte, An
spruchsvoraussetzungen? Wer findet sich 
auf Anhieb zurecht im System der sozia
len Sicherung?
Dr. R. Schmöckel arbeitet diese Thematik 
in seinem Buch „Wie bekomme ich Geld 
vom Staat? Soziale Leistungen in der 
Bundesrepublik Deutschland“ auf und 
richtet seine ausführlichen Recherchen be
sonders an die Bürger der neuen Bundes
länder. Er möchte damit einen Beitrag zur 
sicheren Orientierung im Bereich sozialer 
Hilfen geben und die Wahrnehmung der 
Rechte der Bürger erleichtern.
Dieses durchaus empfehlenswerte Nach
schlagewerk ist in guten Buchhandlun
gen zum Preis von 8,80 DM erhältlich. 
Es erschien im Beck-Rechtsratgeber im

Deutschen Taschenbuchverlag (dtv) 
unter der Nr. 50601.

Blinde fordern 
Gleichberechtigung
Am 15. Oktober 1992 forderten die 
Interessenvertretung „Selbstbestimmt Le
ben“ Deutschland - ISL e. V. und das 
Europäische Netzwerk für Selbstbe
stimmtes Leben die Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung auf, die Gleich
stellung blinder und sehbehinderter Men
schen endlich entscheidend voranzu
treiben.
Ottmar Miles-Paul (ISL e. V.): „Fußgän
gerampeln ohne akustische Signale, nur 
wenig Literatur, die auf Kassette gespro
chen und für Sehgeschädigte zugänglich 
ist, und das Fehlen von Beschriftungen in 
Blindenschrift in Fahrstühlen und öffent
lichen Gebäuden tragen erheblich dazu 
bei, daß Menschen mit Sehbehinderungen 
im öffentlichen Leben erheblich benach
teiligt werden. Es darf auch nicht dabei 
bleiben, daß durch den ‘Tag des weißen 
Stockes’ einmal im Jahrdie Aufmerksam
keit auf uns gelenkt wird, während wir für 
den Rest des Jahres mit einer diskrimi
nierenden Umwelt kämpfen müssen und 
von weiten Bereichen des öffentlichen 
Lebens ausgeschlossen werden.“
Daher fordern die Behindertenvertreter die 
Verabschiedung von Gleichstellungs
gesetzen für Behinderte und ein Aktions
programm, durch das die Umwelt blinden
gerechter gestaltet werden soll.

Hilfsmittelaktion des BBV
Der Berliner Behindertenverband e. V. 
führt bis zum 27. November 1992 eine 
Sammelaktion für alte und gebrauchte



29 Infos

Hilfsmittel, die von Menschen mit Behin
derung nicht mehr genutzt werden, durch. 
Auch reparaturbedürftige Hilfsmittel sind 
gefragt. Man kann sie instandsetzen oder 
aber als Ersatzteilspender verwenden. Be
nötigt werden all diese Spenden für den 
Aufbau einer Begegnungsstätte zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderungen 
in Javomik-Travna, Mähren. Pfarrer A. 
Petr, ul. Lidicka 162, CSFR-79070 
Javomik und Jeseniku, leitet das Projekt. 
Näliere Auskünfte über die Spendenaktion 
sind beim
Berliner Behinderten Verband e. V. 
„Für Selbstbestimung und Würde“, 
Märkisches Ufer 28,0-1020 Berlin, 
Telefon 2741312, 
zu erfahren.

Die Kraft der Schwachen
Die Evangelische Akademie Berlin- 
Brandenburg veranstaltet vom 11. - 13. 
Dezember 1992 in Hirschluch bei Storkow 
eine Tagung unter dem Motto 
„Die Kraft der Schwachen“.
Eingeladen sind Menschen mit Behinde
rungen aus allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens zum Erfahrungs
austausch über die „soziale“ Marktwirt
schaft.
Anmeldungen sind zu richten an die
Evangelische Akademie 
Albrechtstraße 16
0-1040 Berlin 
Telefon: 242 40 84.

Förderpreis 1993 des 
Kuratoriums ZNS
Das Kuratorium ZNS hat einen Preis zur 
Förderung der Forschung im Bereich der 
Rehabilitation von hirnverletzten Unfall

opfern gestiftet. Er wird für hervorragende 
wissenschaftliche Arbeiten zur Erfor
schung, Entwicklung und Erprobung von 
diagnostischen und therapeutischen Ver
fahren in der neurologischen und neuro
psychologischen Rehabilitation verliehen. 
Bewerbungen um den mit 10.000,- DM 
dotierten Preis müssen bis zum 31. De
zember 1992 beim Kuratorium ZNS ein
gegangen sein.
Kuratorium ZNS, Humboldtstraße 31, 
W-5300 Bonn 1, Telefon 631153

REISEN

Guter Tip
Wer in einer ganz anderen Gegend 
behindertengerecht Ferien machen 
möchte, sollte zeitweilig mit Schick
salsgefährten die Wohnung tau
schen. Auf diese Weise können z.B. 
Rollstuhlfahrer ein Urlaubsquartier 
kostenlos nutzen.
Ab Februar 1993 werden derartige 
Angebote im „Tauschbuch" (ein
mal jährlich von der Lebenshilfe 
Gießen hergestellt) veröffentlicht. 
Der Vertrieb wird kostenlos erfol
gen. Wer ein Angebot unterbreiten 
möchte, kann es zum Selbstkosten
preis im „Tausch“-Taschenbuch 
veröffentlichen lassen.
Die Annahme der Tausch-Anzei
gen für das Jahr 1993 erfolgt noch 
bis zum 30. November 1992!
Interessenten wenden sich an: 
Lernbüro der REHA-Werkstatt 
der Lebenshilfe
Siemensstr. 4 
W-63(10 Gießen 
Telefon: 97 509 26
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Brief aus Norwegen
Liebe STÜTZE-Redaktion, 
liebe Leser!
Ich nehme Bezug auf den 
Brief von Herrn Hädrich, 
der in der STÜTZE 16+17/ 
92 veröffentlicht war. 
Zunächst kurz zu meiner 
Person: Im Rahmen eines 
Dienstes mit Aktion 
Sühnezeichen/Friedens- 
dienste e. V. arbeite ich für 
anderthalb Jahre beim 
Norwegischen Behinder
tenverband (NHF) in 
Trondheim. Als „Stütz
kontakt“ begleite ich sechs 
Rollstuhlfahrer in ihrer 
Freizeit. Das ist eine sehr 
interessante, vielseitige 
Aufgabe. In der mir 
verbleibenden Zeit bin ich 
u.a. damit beschäftigt, die 
interessantesten Artikel aus 
der Mitgliederzeitschrift 
des NHF „Handikapnytt“ 
in die deutsche Sprache zu 
übersetzen. Diese Überset
zungen erhalten verschie
dene deutsche Behinderten
verbände und Zeitungen. In 
dieser Tätigkeit bin ich 
selbstverständlich offen für 
Fragen und Kontakte. 
Leider hat Herr Hädrich 
eine falsche Adresse 
angegeben. Künftige Post 
bitte an:

Sor - Trondelag 
Fylkeslag av 
Norges Handikapforbund 
v/ Dietmar Sommer 
Kongensgate 72 
N-7012 Trondheim 
Norwegen
Auf Anregung von Herrn 
Hädrich werde ich die 
soeben vom NHF erstellte 
Liste über zugängliche 
Reiseziele in Norwegen 
übersetzen. Leider ist diese 
Liste noch unvollkommen - 
aber, immerhin ein Anfang. 
Interessenten können dann 
gern ein Exemplar bekom
men.
Von Seiten des Norwegi
schen Behinderten
verbandes besteht Interesse 
an vergleichbarem Material 
über Deutschland. Wer 
kann mir diesbezüglich 
helfen?
Mit freundlichen Grüssen
Dietmar Sommer 
Trondheim

Erschüttert
Tieferschüttert nahmen die 
Mitglieder des Klubs der 
Behinderten e. V., 
Kreisverband Hettstedt, 
zur Kenntnis, daß ein 
deutsches Amtsgericht 
Behinderte als ekelerre
gend bezeichnet.
Wir schließen uns dem 
Protest des Landes
verbandes der Lebenshilfe 
für geistig Behinderte in 
Schleswig-Holstein an und 
verurteilen dieses Schand
urteil auf das Schärfste! Es 
widerspricht unserer 
tagtäglichen Verbands
arbeit zur Aktivierung 
schwer- und .schwerstbe
hinderter Menschen für ein 
selbstbestimmtes Leben in 
Freiheit und Würde.

Den Protest unterzeichne
ten 80 Mitglieder des 
Klubs der
Behinderten e.V. 
Kreisverband Hettstedt
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Mobil sein
- trotz Körperbehinderung. 
PAWIN-Gerüte helfen dabei
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Das GEDICHT
Rolf Gutsche ist 29 Jahre alt. Er ist in Zittau großgeworden, ging in Birkenwerder in die Schule 
für Körperbehinderte, arbeitete in Zittau in einer Behindertenwerkstatt und lebt und arbeitet 
jetzt im Potsdamer Oberlinhaus. Eine spastische Lähmung macht es ihm unheimlich schwer 
zu sprechen. Um der Welt seine Gedanken, Gefühle und Hoffnungen mitzuteilen, benutzt Rolf 
die geschriebenen Worte. Er schreibt seit 1982 Geschichten und Gedichte und ist Mitglied im 
Potsdamer Literaturklub für Menschen mit Behinderungen. Ein Gedicht haben wir bereits in 
der STÜTZE 20/92 veröffentlicht. Heute folgt:

Bauplatz Papier es kribbelt und krabbelt 
zwischen den gehirnzellen 
wie im ameisenhaufen. 
gedankenarmeen marschieren auf. 
das lager wird überfüllt.
material muß auf den bauplatz „papier“ 
es entstehen prächtige gebäude 
der natur.
ein palais der guten und bösen leute, 
in dem auf bildern ihr leben 
gezeichnet wird.
der baustein liebe wird oft verwendet, 
es kribbelt und krabbelt 
wie im ameisenhaufen 
zwischen den gehirnzellen. 
gedanken sind baufacharbeiter.


